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Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 130 
gemäß § 6 (3) Wertpapierprospektgesetz 

 
 

für 

0 

Open-End Klimawandel-Active-Zertifikate 
 

 

Basisprospekt vom 12. Juli 2006 
und dem Nachtrag Nr. 1 vom 16. August 2006 

 

 

bezogen auf den Kurs von Aktien bzw. Indizes bzw.  
Investmen zw. Rohstoffen bzw.  

Zinssätzen bzw. Futures-Kontrakten bzw. einen Korb 
bestehend aus den vorgenannten Bestandteilen 

 
 

WestLB AG 

 

 
 

1.000.00

(DE000WLB5YY5)
 

zum 

 

für 
 
 

Partizipationszertifikate  

tfondsanteilen b



A. Allgemeine Angaben zu den Partizipationszertifikaten 
 

1. Beschreibung der 
Wertpapiere 

ngen sind die 
ch bezogen auf 
 in der Tabelle 

iten) der Endgültigen 
ie "Zertifikate") 
tentin"). 

2. Berechnungsstelle
und Zahlstelle 

Der Rückzahlungsbetrag und eventuelle Zinsbeträge werden von 
217 Düsseldorf) 
rechnet.  

 
217 Düsseldorf) 

 (Friedrichstraße 1, 48145 Münster) ist die Zahlstelle 
in der Bundesrepublik Deutschland. 

ech Bundesrepublik 

4. Verkaufsbeginn / 
n
r

und Valutierung 

Der Verkaufsbeginn und die Zeichnungsfrist der Zertifikate sowie 
 entnehmen; die 
kprovision. Der 

Mindestbetrag der Zeichnung beträgt ein Zertifikat. Die Valutie-
rung erfolgt an dem in der Tabelle angegebenen Valutatag. 
 

dung des Erlö-
kauf

rtifikate 

Der Erlös der Zertifikate wird zur Absicherung der aus der Bege-
chtungen und zu 
ittentin verwen-

6. Währung der Wer
pieremission 
7. Verbriefung, Liefe
rung 

einem Inhaber-
Sammelzertifikat verbrieft, das bei der Clearstream Banking AG, 

interlegt ist. Ef-
 Inhabern der 

e stehen Miteigentumsanteile an dem Inhabersammelzer-
timmungen und 
Bundesrepublik 

el („Euroclear“), 
können. 

8. Börsennotierung Die Emittentin beabsichtigt die Einführung der Zertifikate in den Frei-
verkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, Frankfurt am Main und der 
EUWAX, Stuttgart. 
 

9. Handel in den Zertifi-
katen 

Es ist beabsichtigt, dass die Emittentin unter gewöhnlichen Markt-
bedingungen regelmäßig Ankaufs- und Verkaufskurse für die Zer-
tifikate einer Emission stellen wird. Die Emittentin übernimmt je-
doch keinerlei Rechtspflicht hinsichtlich der Höhe oder des Zu-
standekommens derartiger Kurse. 
 

 
Gegenstand dieser Endgültigen Angebotsbedingu
Open-End Klimawandel-Active-Zertifikate, anfängli
einen Korb, bestehend aus Aktien, wie angegeben
auf Seite 6 (und ggf. den nachfolgenden Se
Angebotsbedingungen (die "Tabelle") (insgesamt d
der WestLB AG, Düsseldorf und Münster (die "Emit
 

 
der WestLB AG, Düsseldorf (Herzogstraße 15, 40
und Münster (Friedrichstraße 1, 48145 Münster) be

Die WestLB AG, Düsseldorf (Herzogstraße 15, 40
und Münster

 
ts- Die Zertifikate werden unter dem Recht der 

Deutschland begeben. 
 

3. Maßgebliche R
ordnung 

Zeichnungsfrist / A
fängliche Verkaufsp

-
eise 

der anfängliche Verkaufspreis sind der Tabelle zu
Verkaufspreise gelten zuzüglich der üblichen Ban

5. Verwen
ses aus dem Ver
Ze

 der bung der Zertifikate entstehenden Zahlungsverpfli
Zwecken der üblichen Geschäftstätigkeit der Em
det. 
 

tpa- Euro 

- Die Zertifikate sind für die gesamte Laufzeit in 

Neue Börsenstraße 1, 60487 Frankfurt am Main h
fektive Zertifikate werden nicht ausgegeben. Den
Zertifikat
tifikat zu, die in Übereinstimmung mit den Bes
Regeln der Clearstream und, außerhalb der 
Deutschland, von Euroclear Bank S.A./N.V., Brüss
und Clearstream Banking S.A. übertragen werden 
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10. Bekanntmachung gen erfolgen 
 einem überregionalen 

 sind. 

11. Steuern und Abg
ben 

g des Rück-
rn oder sonsti-

 sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen. Die Emit-
tentin übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung von 

ung in der Bundes-
republik Deutschland seitens der Emittentin zur Einbehaltung oder 

 gleich welcher 
er Zinsen der Zertifikate (Quellensteuer). 

r die Einbehal-
lle. 

 
12. Anwendbares Re
Erfüllungsort und Ge
richtsstand 

er Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der 
 sich nach dem 

 

ür alle Rechtsstreitigkeiten aus den in den Zertifi-
katsbedingungen geregelten Angelegenheiten ist Düsseldorf. 

13. Angaben zu den 
siswerten 

 WestLB AG sind als Basiswert für unter  
diesem Basisprospekt zu begebende Zertifikate ausgeschlossen. 

12 Aktien (die 

bs 

Jeweils zum ersten Bankarbeitstag der Monate Januar, April, Juli 
 maßgeblichen 

setzung des 
orbs während der Laufzeit der Zertifikate ganz oder teilweise 

hen, dass die E-
r Korbbestandteile verändert oder eine oder 

mehrere der im Korb enthaltenen Gesellschaften durch die gleiche 

 
• mit einem Anteil ihrer jeweiligen Geschäftstätigkeit im 

Rahmen des Klimaschutzes tätig sind, oder
 

• deren Geschäftstätigkeit sich direkt oder indirekt mit den 
möglichen Auswirkungen einer globalen Klimaverände-
rung befasst, 

 
ersetzt und die Korbbestandteile entsprechend austauscht. 

en Alle die Zertifikate betreffenden Bekanntmachun
durch Veröffentlichung in mindestens
Pflichtblatt der Börse, an der die Zertifikate notiert
 

a- Alle im Zusammenhang mit der Zahlun
zahlungsbetrages gegebenenfalls anfallenden Steue
gen Abgaben

Steuern an der Quelle. 
 
Es besteht zurzeit keine gesetzliche Verpflicht

zum Abzug von Steuern oder sonstigen Abgaben
Art auf Kapital und/od
 
Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung fü
tung von Steuern an der Que

cht, Form und Inhalt d
- Emittentin und der Zertifikatsinhaber bestimmen

Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Erfüllungsort ist Düsseldorf. 
 
Gerichtsstand f

 
Ba- Aktien der

 
Basiswertbeschreibung:  
 
Basiswert ist ein Korb, anfänglich bestehend aus 
Korbbestandteile). 
 
Zusammensetzung und Austauschmodus des Kor
 

und Oktober eines jeden Jahres, an dem alle der
Heimatbörsen geöffnet sind, kann die Zusammen
K
geändert werden. Dies kann in der Weise gesche
mittentin die Anzahl de

Anzahl neuer Gesellschaften, die 
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Die Veröffentlichung des Austauschs erfolgt mindestens zwei 
Wochen vor dem jeweils nächsten Anpassungstag. 

 vergangenen Wertentwicklung und Volatilität  
der Korbbestandteile sind auf den in der Tabelle angegebenen 

en r. 

ta
Akti

SIN ternetseite 

 
Angaben zu der

Internetseit
 

 einsehba

Korbbes ndteil / 
e 

I  Code In

Abengoa SA 105 www.abengoa.es  ES0 200416 http://

ter 00341485 http://ww

Ceramic Fu 0000 www.cfcl.com.au el Cells AU
Ltd 

00CFU6 http://

Climate Exc 003 w.chicagoclimatex. 
com 

hange GB
PLC 

3551168 http://ww

Fuel Tech I 3595 ww.fueltechnv.com nc US 231073 http://w
Munters AB SE00004 /www.munters.com 16604 http:/
Ormat Tech US6866881 ttp://www.ormat.com nologies 
Inc 021 h

http://w

Suntech Power http://w
Holdings Co Ltd 

US86800C1045 

Tanfield Group PLC GB0002787991 ht

Die Emittentin übernimmt für die Vollständigkeit u
der auf den angegeb

Boskalis Westmins- NL00 w.boskalis.com 

Crucell NV NL0000358562 http://www.crucell.com 

Schmack Biogas AG DE000SBGS111 ww.schmack-
biogas.com 

ww.suntech-
power.com 

Solarworld AG DE0005108401 http://www.solarworld.de 
tp://www.tanfieldgroup.com 

 
nd Richtigkeit  

enen Internetseiten enthaltenen Inhalte  
keine Gewähr. 
 

14. Übernahme Es wurden keine Übernahmevereinbarungen getroffen. 
 

15. Veröffentlichung von 
Informationen nach er-
folgter Emission 

Die Emittentin beabsichtigt keine Veröffentlichung von Informati-
onen nach erfolgter Emission. 
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B. Rückzahlungsszenarien / Beispielrechnungen 
 
 
Open-End Klimawandel-Active-Zertifikat anfänglich bezogen auf einen Korb aus Aktien  
 
 

 

kurse der Korb-
ag EUR 50,-. Das Open-End Klimawandel-Active-

Zertifikat wird somit zu EUR 50,- zurückgezahlt.  

zw. in Euro umgerechneten Referenzkurse der Korb-
bestandteile beträgt am Feststellungstag EUR 100,-. Das Open-End Klimawandel-Active-
Zertifikat wird somit zu EUR 100,- zurückgezahlt.  
 
 
Kursszenario 3  
Die Summe der in Euro ausgedrückten bzw. in Euro umgerechneten Referenzkurse der Korb-
bestandteile beträgt am Feststellungstag EUR 150,-. Das Open-End Klimawandel-Active-
Zertifikat wird somit zu EUR 150,- zurückgezahlt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kurs des Korbs 

Kurs des Korbs 
Kurs des Zertifikates 

G

 V 
 
 
 

 
Kursszenario 1  
Die Summe der in Euro ausgedrückten bzw. in Euro umgerechneten Referenz
bestandteile beträgt am Feststellungst

 
 
Kursszenario 2 
Die Summe der in Euro ausgedrückten b
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C. Tabelle 

andel-Active-Zertifikat anfänglich bezogen auf einen Korb  

Endgültige Angebotsbedingungen vom 26. Februar 2007 zum Basisprospekt vom  
12. Juli 2006 und dem Nachtrag Nr. 1 vom 16. August 2006 

 
n .2007 

Zeichnungsfrist 26.02.2007 bis 23.03.2007 (einschließlich, vorbehaltlich einer vorzeitigen 
Schließung) 

stermin 27.03.2007 

 

 
LB5YY / DE000WLB5YY5 

 
Open-End Klimaw
bestehend aus Aktien 
 

 

Verkaufsbegi n 26.02

Emission
 

WKN / ISIN W

Bezugsverhältnis: : 1 1 

26.03.2007  

Valutatag 3

Anfänglicher Referenztag  
  

0.03.2007 

Anfänglicher Verkaufspreis in EUR  
 

EUR 100,- zzgl. eines Ausgabeaufschlages wäh-
rend der Zeichnungsfrist 
 

Angebotsgröße in Anzahl der Zertifikate 1.000.000 

 
Basiswert: 
 
Basiswert: 
 

Korbbestandteile / Akti -Co B Anzahl e ISIN de örse Terminbörse 
Abengoa SA 
Boskalis Westminster 
Ceramic Fuel Cells Ltd 
Climate Exchange PLC 
Crucell NV 
Fuel Tech Inc 
Munters AB 
Ormat Technologies Inc 
Schmack Biogas AG 
Suntech Power Holdings Co Ltd 
Solarworld AG 
Tanfield Group PLC 

52
034
00

GB0033551168 
NL0000358562 
US3595231073 
SE0000416604 
US6866881021 
DE000SBGS111 
US86800C1045 
DE0005108401 
GB0002787991 

M  
Amsterdam

London 
Amsterdam
NASDAQ 

Stockholm 
NYSE 

XETRA 
NYSE 
Xetra 

London 

MEFF 
Euronext 

SFE 
Euronext 
Euronext 

CBOE 
OM 

CBOE 
OM 

CBOE 
Eurex 

Euronext 

Wird am An-
fänglichen Refe-
renztag festge-

setzt 

ES010 00416 
NL000 1485 
AU000 0CFU6

adrid

Sydney 
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D. ZERTIFIKATSBEDINGUNGEN 
 

OPEN-END KLIMAWANDEL-ACTIVE-ZERTIFIKATE 
 

(ISIN-CODE DE000WLB5YY5) 
 
 
 

rt hiermit dem 
as „Zertifikat“) bezogen 

auf den Basiswert (§  e en elle (die „Tabelle“) 
aßgabe dieser Zertifik gungen ht, am Einlösungs-

termin (§ 5 (4)) die Zahlung des Rückzahlungsbetrages (§ 3) zu verlangen. 

WKN / ISIN rhäl Anfä er Referenztag Valutatag 

§ 1 
Zertifikatsrecht 

 
(1) Die WestLB AG, Düsseldorf und Münster (die „Emittentin“) gewäh
Inhaber eines Open-End Klimawandel-Active-Zertifikates (d

8 (1)), wie im inzelnen in der folg den Tab
angegeben, nach M atsbedin  das Rec

 
Bezugsve tnis nglich

WLB5YY / DE000WLB5YY5  .2007 30.03.2007  1:1 26.03
 
Basiswert: 

Korbbestandteile / Aktie - rse Anzahl  ISIN Code Börse Terminbö
Abengoa SA 

ter 

change PLC 

Fuel Tech Inc 

Ormat Technologies Inc 

Suntech Power Holdings Co Ltd 
Solarworld AG 
Tanfield Group PLC 

05
034
00

3355
03

US3595231073 
04 

US6866881021 

US86800C1045 
DE0005108401 
G 87991 

M  
Amsterdam

Sydney 
L  

Amsterdam
NASDAQ 

Stockholm 
NYSE 

NYSE 
Xetra 

London 

 
t 

SFE 
Euronext 
Euronext 

CBOE 
OM 

CBOE 

CBOE 
Eurex 

Euronext 

Wird am 
Anfängli-

chen Refe-
renztag 

festgesetzt 

Boskalis Westmins
Ceramic Fuel Cells Ltd 
Climate Ex
Crucell NV 

ES01 200416 
NL000 1485 
AU000 0  CFU6
GB00 1168 
NL000 58562 

adrid

ondon

MEFF
Euronex

Munters AB SE00004166

Schmack Biogas AG DE000SBGS111 XETRA OM 

B00027
 
(2) Eine Verzinsung der Zertifikate erfolgt nicht. 

ungstermin. 

 

(1) Die von der Emittentin ausgegebenen Zertifikate sind in einem Inhaber-
Sammelzertifikat verbrieft, das bei der Clearstream Banking AG („Clearstream“) hin-
terlegt ist. Das Inhaber-Sammelzertifikat trägt die Unterschrift der Emittentin. Effektive 
Zertifikate werden nicht ausgegeben. 
 
(2) Den Inhabern von Zertifikaten stehen Miteigentumsanteile an dem Inhaber-
Sammelzertifikat zu, die in Übereinstimmung mit den Bestimmungen und Regeln der 
Clearstream und, außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Euroclear Bank 

 
(3) Die Zertifikate haben eine Laufzeit vom „Valutatag“ bis zum Einlös
 

§ 2 
Form / Girosammelverwahrung / Status 
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S.A./N.V., Brüssel („Euroclear“), und der Clearstream Banking S.A. übertragen werden 
können. 

icht nachrangi-
ntin und haben gleichen Rang mit allen anderen unbe-

sicherten, nicht nachrangigen Verbindlichkeiten (ausgenommen gesetzlich bevorrech-
tigte Verbindlichkeiten) der Emittentin. 
 
 

(1) Der „Rückzahlungsbetrag“ je Zertifikat entspricht dem mit dem Bezugsverhältnis 
lich der Struk-

 
e der in Euro 

drückten bzw. gemäß Absatz 4 in Euro umgerechneten Referenzkurse der Korb-
bestandteile am jeweils angegebenen Tag. 

en Bezugsver-

drückt sein, so 
ESZB/BBK17-

B/BBK17) festge-
stellte Mittelkurs der betreffenden Währung maßgeblich. Sollte der Euro-Kurs für die 
betreffende Währung nicht wie vorstehend beschrieben festgestellt werden können, so 
wird die Emittentin für die Berechnung des Referenzkurses den entsprechenden Euro-
Kurs für die betreffende Währung bzw. das Verfahren, nach dem er festgestellt wird, 

ird nach den 
genden Cent auf- oder abgerundet. 

 
 

§ 4 
Strukturierungsgebühr 

kommastellen 

 
(3) Die Zertifikate begründen direkte, unbedingte, unbesicherte und n
ge Verbindlichkeiten der Emitte

§ 3 
Rückzahlungsbetrag 

 

(Absatz 2) multiplizierten Korbwert am Feststellungstag (§ 5 (2)), abzüg
turierungsgebühr gemäß § 4. 

(2) Der „Korbwert“ an einem angegebenen Tag entspricht der Summ
ausge

 
(3) Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem in der Tabelle angegeben
hältnis. 
 
(4) Sollte der Referenzkurs eines Korbbestandteils nicht in Euro ausge
ist für die Berechnung der jeweilige am Feststellungstag (§ 5 (2)) im 
Referenzpreissystem (derzeit veröffentlicht auf der Reuters Seite ESZ

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmen. Der Referenzbetrag w
marktüblichen Rundungsregeln auf den nächstlie

 
Die „Strukturierungsgebühr“ je Zertifikat entspricht dem auf fünf Nach
kaufmännisch gerundeten Ergebnis folgender Berechnung: 
 

[ 0,01KmaxT    
mi ⋅⋅⋅ 1,- EUR  5;
n t ], 

 
wobei die in der Formel verwendeten Zeichen folgende Bedeutung haben: 
 
mi entspricht der Anzahl der Kalendertage seit dem 26.03.2007 (einschließlich) bis 
zum Tag i der Gesamtlaufzeit (ausschließlich), wobei mi maximal n entsprechen kann; 

n entspricht der Gesamtlaufzeit in Kalendertagen, spätestens bis zum Feststellungstag 
(§ 5 (2)) (ausschließlich); 
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Kt entspricht dem Korbwert am letzten Berechnungstag des Jahres t; 

ng von ¾ der 
tien berechnet. 

Ist der Dividendenbetrag insgesamt höher als 1,5% pro Jahr, wird der darüber hinaus-
gehende Betrag den Zertifikaten gutgeschrieben. Eine Ausschüttung findet nicht statt. 
 

ungstermine 

gegebenen An-
fängliche Referenztag hinsichtlich eines oder 

insichtlich der 
gleich ein Be-

(2) Der „Feststellungstag“ entspricht dem ersten Bankarbeitstag vor dem jeweiligen 
8 (2)) sein, so 

gilt der nächstfolgende Bankarbeitstag, der zugleich ein Berechnungstag ist, als Fest-

(3) „Bankarbeitstag“ im Sinne dieser Zertifikatsbedingungen ist ein Arbeitstag, an 
. 

(4) „Einlösungstermine“ sind jeder letzte Bankarbeitstag der Monate März und Sep-
te
 
(5) Die Einlösung kann nur zu einem Einlösungstermin gefordert werden, wenn 
du ankarbeitstag vor dem Ein-
lösungstermin folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

seldorf eine schriftliche Er-
klärung des Zertifikatsinhabers (die „Einlösungserklärung“) ein,  

 
 (b) die entsprechenden Miteigentumsanteile am Inhaber-Sammelzertifikat werden 

 
(6) Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich. Sie muss ordnungs-

 
 (a) die Erklärung des Zertifikatsinhabers, hiermit seine Rechte aus den Zertifika-

ten auszuüben; 
 
 (b) die Anzahl der Zertifikate, die eingelöst werden sollen, wobei mindestens ein 

Zertifikat oder ein ganzzahliges Vielfaches hiervon eingelöst werden kann. 
 
Sollte eine der unter diesen Absätzen 4 und 5 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt 
werden, ist die Einlösungserklärung nichtig. 

T entspricht der Gesamtlaufzeit in Jahren. 

Die Strukturierungsgebühr wird unter Berücksichtigung einer Anrechnu
jährlich ausgeschütteten Netto-Dividenden der im Korb enthaltenen Ak

 
§ 5 

Anfänglicher Referenztag / Feststellungstag / Bankarbeitstag / Einlös
 
(1) Der „Anfängliche Referenztag“ entspricht dem in der Tabelle an
fänglichen Referenztag. Sollte der An
mehrerer Korbbestandteile kein Berechnungstag (§ 8 (2)) sein, so gilt h
betroffenen Korbbestandteile der nächstfolgende Bankarbeitstag, der zu
rechnungstag ist, als Anfänglicher Referenztag.  
 

Einlösungstermin. Sollte der Feststellungstag kein Berechnungstag (§ 

stellungstag. 
 

dem Geschäftsbanken in Düsseldorf, Stuttgart und Frankfurt geöffnet sind
 

mber eines jeden Jahres, erstmals am 31.03.2010. 

rch den Inhaber der Zertifikate spätestens am zehnten B

 
 (a) bei der Zahlstelle geht vor 10:00 Uhr Ortszeit Düs

auf das Depotkonto der Zahlstelle bei der Clearstream übertragen. 

gemäß unterzeichnet sein und hat die folgenden Angaben zu enthalten: 
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§ 6 
Kündigung durch die Emittentin 

d danach am letzten Bankar-
beitstag im März und im September eines jeden Jahres (jeweils ein „Kündigungster-

(2) Die Kündigung durch die Emittentin ist mindestens ein Jahr vor dem Kündigungs-
rruflich. 

Im Falle der Kündigung der Zertifikate gelten alle noch nicht eingelösten Zertifi-
kate als zum Kündigungstermin eingelöst. Zum Zwecke der Berechnung des Rückzah-

in im Sinne des 

 
(4) Das Recht der Zertifikatsinhaber die Einlösung der Zertifikate zu einem Einlö-
sungstermin vor dem Kündigungstermin zu verlangen, wird durch die Kündigung der 
Emittentin nicht berührt. 
 

 
ungstermin in 

rung zu zahlen, die 
ngen erfolgen 

 die Emittentin an die Clearstream zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber. 
 
(2) Zahlungen seitens der Emittentin an die Clearstream befreien die Emittentin in 
Höhe der geleisteten Zahlungen von ihren Verbindlichkeiten aus den Zertifikaten. 
 

uf 10 Jahre ab-

rktstörung 

 den in der Ta-
Zusammenset-
ung der Inha-

ber der Zertifikate die Zusammensetzung des Korbes jeweils am Austauschtermin (wie 
nachstehend definiert) während der Laufzeit der Zertifikate ganz oder teilweise nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) zu ändern. Dies kann in der Weise geschehen, dass die 
Emittentin die Anzahl der Korbbestandteile im Korb verändert oder einen oder mehre-
re der im Korb enthaltenen Korbbestandteile durch die gleiche Anzahl neuer Korbbe-
standteile ersetzt und die Korbbestandteile entsprechend austauscht. Eine Verpflich-
tung zum Austauschtermin einen Austausch vorzunehmen besteht nicht. Die Emittentin 
wird bei der Austauschentscheidung folgendes berücksichtigen: Der Wert der insge-
samt in den Korb einzubringenden neuen Korbbestandteile muss dem Wert der insge-

 
(1) Die Emittentin ist berechtigt, am 31.03.2010 un

min“) die Zertifikate insgesamt, jedoch nicht teilweise zu kündigen. 
 

termin gemäß § 11 bekannt zu machen. Die Bekanntmachung ist unwide
 
(3) 

lungsbetrages gemäß § 3 gilt der Kündigungstermin als Einlösungsterm
§ 5 (4). 

 
§ 7 

Zahlungen 

(1) Die Emittentin verpflichtet sich, den Rückzahlungsbetrag am Einlös
derjenigen frei konvertierbaren und verfügbaren gesetzlichen Wäh
zum Zeitpunkt der Zahlung gesetzliches Zahlungsmittel ist. Die Zahlu
durch

(3) Die in § 801 Abs. 1 Satz 1 BGB festgesetzte Vorlegungsfrist wird a
gekürzt. 
 
 

§ 8 
Basiswert / Referenzkurs / Berechnungstage / Anpassungen / Ma

 
(1) Der „Basiswert“ entspricht anfänglich einem Korb bestehend aus
belle angegebenen Korbbestandteilen (die „Korbbestandteile“). Die 
zung des Korbes ist flexibel. Die Emittentin ist berechtigt, ohne Zustimm
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samt entnommenen Korbbestandteile am Austauschtermin entspreche
die jeweils ersetzten Korbbestandteile muss jeder neue Korbbestandteil 
teil seiner jeweiligen Geschäftstätigkeit im Rahmen des Klimaschutzes t
dessen Geschäftstätigkeit sich direkt oder indirekt mit den möglichen 
einer Klimaveränderung befassen. Ist der Bezug eines Korbbestandteils
reich aufgrund der Einstellung der Tätigkeit in diesem Bereich oder e
(Abspaltung) nicht mehr gegeben, so wird die Emittentin beim nächst
termin diesen Korbbestandteil aus dem Korb herausnehmen. Bei der
darüber, welcher Korbbestandteil in den Korb aufgenommen wird, kann
insbesondere auch Aktienneuemissionen berücksichtigen. „Austausch
weils der erste Bankarbeitstag im Januar, April, Juli und Oktober eines je
dem die maßgeblichen Börs

n. Ebenso wie 
mit einem An-
ätig sein oder 
Auswirkungen 

 zu diesem Be-
ines Spin-Offs 
en Austausch-
 Entscheidung 
 die Emittentin 
termin“ ist je-
den Jahres, an 

en geöffnet sind. Im Übrigen gelten die Anpassungsrege-
lungen der nachfolgenden Absätze. Die Veröffentlichung des Austauschs erfolgt min-

 Form der Ver-

dteils entspricht dem Schlusskurs der Ak-
tie, wie er an Berechnungstagen an der in der Tabelle angegebenen Börse (die „Bör-

n an der Börse 
gstage“ sind 

fzeit der Zerti-
oder Ereignis-
t, so wird die 

ft entsprechend angepasst und 
falls erforderlich, andere Anpassungen vorgenommen. Ziel ist hierbei, den Wert der 

n auslösenden 
iesem Ereignis 
e Bestimmung 
deren billigem 

nen Marktauffas-
sung eine Fortführung der Zertifikate bis zum Ende ihrer Laufzeit nach billigem Er-

t, innerhalb eines Monats, 
e er letztmaligen Veröffentlichung der Notierung 

der Aktie, die Zertifikate insgesamt vorzeitig zu kündigen. Die Emittentin zahlt in die-
se r von ihr nach 
billig tifikates unmit-
telba elegt wird. 
 
Die Veröffentlichung der Anpassung und Kündigung erfolgt gemäß § 11. 
 
(4) Wenn während der Laufzeit der Zertifikate 
 

(a) in Bezug auf das Kapital oder das Vermögen der Gesellschaft eine Kapital-
maßnahme durch diese selbst oder durch einen Dritten erfolgt (z.B. Kapitaler-
höhung durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen, Kapitalerhöhung aus 
Gesellschaftsmitteln, Emission von Wertpapieren mit Options- oder Wandel-

destens zwei Wochen vor dem jeweils nächsten Anpassungstermin. Die
öffentlichung richte sich nach § 11. 
 
(2) Der „Referenzkurs“ eines Korbbestan

se“) festgestellt wird. Der „Kurs“ eines Korbbestandteils entspricht de
an Berechnungstagen für die Aktie festgestellten Kursen. „Berechnun
Tage, an denen die Börse für den Handel geöffnet ist. 
 
(3) Wird eine der im Korb enthaltenen Gesellschaften während der Lau
fikate durch nachstehend in Absatz 4 beschriebene Kapitalmaßnahmen 
se, die eine vergleichbare wirtschaftliche Auswirkung haben, veränder
Anzahl der im Korb enthaltenen Aktien der Gesellscha

Zertifikate zu erhalten, den diese unmittelbar vor dem die Anpassunge
Ereignis hatten. Die Restlaufzeit der Zertifikate und ihr letzter, vor d
festgestellter Preis werden berücksichtigt. Diese Anpassungen sowie di
des Zeitpunkts, ab dem sie gelten, erfolgen durch die Emittentin nach 
Ermessen (§ 315 BGB) unter Beachtung der Grundsätze dieses § 8. 
 
Soweit unter Berücksichtigung dieser Grundsätze und der allgemei

messen der Emittentin nicht angebracht ist, ist sie berechtig
b ginnend mit dem Ablauf des Tages d

m Falle dem Inhaber eines Zertifikates einen Betrag je Zertifikat, de
em Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis des Zer
r vor der letztmaligen Veröffentlichung der Notierung der Aktie festg
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rechten auf Aktien, Ausschüttung von Sonderdividenden, Aktiensplit, Fusion, 
iquidation, Verschmelzung oder Abspaltung), 

oder 

 die vorstehend bezeichneten Ereignisse eintreten, die jedoch in ih-
ren Auswirkungen mit den unter (a) genannten Ereignissen wirtschaftlich ver-

 

minbörse (die 
haft bezogene 

t, die Optionskontrakte auf an-
dere Weise verändert oder solche Anpassungen nur deshalb nicht vornimmt, 

r Terminbörse 

e Anzahl der im Korb enthaltenen Aktien nach den in Absatz 3 festgelegten 
rundsätzen entsprechend angepasst. Sind nach den Regeln der Terminbörse wegen 

rse gehandelte 
nskontrakte vorzunehmen, bleibt die Anzahl der im Korb enthaltenen Aktien un-

verändert. 

n Dividenden- 
Barausschüttungen die Anzahl der im Korb enthaltenen Aktien unver-

Emittentin be-
ie Inhaber der 

 
ng der Emittentin am Feststellungstag in Bezug auf die Zerti-

fikate eine Marktstörung (wie nachfolgend in Absatz 8 definiert) eingetreten ist und 
tgestellt oder veröffentlicht wird, 

verschiebt sich der Feststellungstag auf den ersten Bankarbeitstag, an dem die Markt-
störung nicht mehr besteht. Die Emittentin wird sich bemühen, den Beteiligten unver-
züglich bekannt zu machen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. 
 
(8) 

(a) an der Börse allgemein; 

(b) in der Aktie an der Börse; oder 

(c) in Termin- oder Optionskontrakten mit Bezug auf die Aktie an der Termin-
börse, falls solche dort gehandelt werden. 

Eine Einschränkung der Handelszeit oder der Handelstage gilt nicht als Marktstörung, 
wenn sie auf eine angekündigte Änderung der regelmäßigen Geschäftsstunden der 
Börse zurückzuführen ist. Die durch die Börse während eines Handelstages auferlegte 

L

 
(b) andere als

gleichbar sind 

und jeweils bei Eintritt des Ereignisses unter (a) oder (b) 
 

(c) wegen dieser Maßnahme die in der Tabelle angegebene Ter
„Terminbörse“) die Kontraktgröße für auf die Aktie der Gesellsc
Optionskontrakte („Optionskontrakte“) anpass

weil zu dem Zeitpunkt, zu dem sie vorzunehmen wären, an de
keine Optionskontrakte ausstehen oder gehandelt werden, 

 
wird di
G
dieser Maßnahme keine Anpassungen in Bezug auf an der Terminbö
Optio

 
(5) Unbeschadet der vorangehenden Regelungen bleibt bei reguläre
oder sonstigen 
ändert. 
 
(6) Anpassungen nach den vorstehenden Absätzen werden durch die 
rechnet und sind, sofern nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für d
Zertifikate bindend.  

(7) Wenn nach Auffassu

fortbesteht oder der Referenzkurs der Aktie nicht fes

„Marktstörung“ bedeutet 
 
die Suspendierung oder wesentliche Einschränkung des Handels 
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Beschränkung zur Verhinderung von Preisveränderungen, die andernfalls zulässige 
Grenzen überschreiten würden, gilt als Marktstörung. 

itstage gemäß 
llungstag. Die 

en Referenzkurs der Aktie bestimmen, 
der nach ihrer Beurteilung den am Feststellungstag herrschenden Marktgegebenheiten 
entspricht. Der Fälligkeitstag verschiebt sich entsprechend. 
 
 

der Zertifikate 
e mehrheitlich 
 direkt oder in-

 Emittentin“) 
ngen der Emittentin 

gegenüber den Inhabern der Zertifikate aus oder im Zusammenhang mit den Zertifika-
ten übernimmt. Im Falle einer solchen Ersetzung gilt jede in diesen Zertifikatsbedin-
gungen enthaltene B  fortan als Bezugnahme auf die 
Neue Emittentin. Die Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 11 bekannt zu machen. 

 Rückkauf 
 

oder mehrere 
mit den hierin 

edergelegten Bedingungen aufzulegen. Die zu identischen Bedingungen begebenen 
Zertifikate gelten als eine einheitliche Emission mit den ursprünglich oder früher be-
gebenen Zertifikaten und sind voll mit diesen austauschbar. 
 
(2) Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit auch ohne öffentliche Bekanntmachung 

er zu verkau-

 
 

§ 11 
Bekanntmachungen 

 
Alle die Zertifikate betreffenden Bekanntmachungen erfolgen durch Veröffentlichung 
in mindestens einem überregionalen Pflichtblatt der Börse, an der die Zertifikate no-
tiert sind. 
 
 

 
(9) Ist der Feststellungstag um fünf aufeinander folgende Bankarbe
Absatz 8 verschoben worden, gilt dieser fünfte Bankarbeitstag als Festste
Emittentin wird an diesem Tag einen maßgeblich

§ 9 
Ersetzung der Emittentin 

 
Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustimmung der Inhaber 
eine andere Gesellschaft, deren Kapitalanteile oder Stimmrechtsanteil
von der WestLB AG oder von einem mit ihr verbundenen Unternehmen
direkt gehalten werden, als Schuldner unter den Zertifikaten (die „Neue
an ihre Stelle zu setzen, sofern die Neue Emittentin alle Verpflichtu

ezugnahme auf die Emittentin

 
 

§ 10 
Weitere Zertifikate /

(1) Die Emittentin behält sich vor, jederzeit und von Zeit zu Zeit eine 
weitere Emission(en) von Zertifikaten zu in jeder Hinsicht identischen 
ni

Zertifikate am Markt oder in sonstiger Weise zu erwerben und/oder wied
fen. 
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Anwendbares Recht / Erfüllungsort / Gerichtsstand 

(1) Erfüllungsort für alle sich aus diesen Zertifikatsbedingungen ergebenden Ver-
rf.  

 und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Emittentin und 
der Inhaber von Zertifikaten bestimmen sich nach dem Recht der Bundesrepublik 

 
(3) Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus den in diesen Zertifikatsbedingun-
gen geregelten Angelegenheiten ist Düsseldorf. 
 
 

er teilweise un-
wirksam oder undurchführbar sein, so werden hiervon die anderen Bestimmungen 
nicht beeinträchtigt. Eine durch die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Zertifi-

tehende Lücke ist im Wege der ergänzenden Vertragsaus-
legung unter Berücksichtigung der Interessen der Beteiligten sinngemäß auszufüllen. 
 
 

Düsseldorf, den 26. Februar 2007 
 
 
 
WestLB AG 

§ 12 

 

pflichtungen der Emittentin und der Inhaber von Zertifikaten ist Düsseldo
 
(2) Form

Deutschland. 

§ 13 
Salvatorische Klausel 

 
Sollte eine der Bestimmungen dieser Zertifikatsbedingungen ganz od

katsbedingungen etwa ents

 


